
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/4/5 1Ob175/50,
4Ob555/90

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1950

Norm

ZPO §514 D

Rechtssatz

Wer in erster Instanz das Recht zu Prozeßhandlungen im eigenen Namen in Anspruch genommen hat, ist gegen die

Verneinung dieses Rechtes durch das Prozeßgericht rekursberechtigt.

Entscheidungstexte

1 Ob 175/50

Entscheidungstext OGH 05.04.1950 1 Ob 175/50

Veröff: SZ 23/87

4 Ob 555/90

Entscheidungstext OGH 11.07.1990 4 Ob 555/90

Vgl; Beisatz: Parteigleiche Stellung des Eintretenden im Rahmen des über die Zulässigkeit des Parteiwechsels

entstandenen Zwischenstreits. (T1)
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